
Zeitschrift: Fachblatt für schweizerisches Anstaltswesen = Revue suisse des
établissements hospitaliers

Herausgeber: Schweizerischer Verein für Heimerziehung und Anstaltsleitung;
Schweizerischer Hilfsverband für Schwererziehbare; Verein für
Schweizerisches Anstaltswesen

Band: 22 (1951)

Heft: 4

Rubrik: [Impressum]

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Fachblatt für Schweizerisches Anstaltswesen
REVUE SUISSES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

OFFIZIELLES FACHORGAN FOLGENDER ORGANISATIONEN

V S Ä Verein für Schweizerisches Änstaltswesen mit den ihm

angeschlossenen kantonalen und regionalen Verbänden
S H V S Schweizerischer Hilfsverband für Schwererziehbare

VSW Verein Schweizerischer Waiseneltern

MITARBEITER

Inland: Schweiz. Landeskonferenz für soziale Arbeit, Zürich
(Studienkommission für die Anstaltsfrage)
Schweiz. Vereinigung Sozialarbeitender, Zürich

Vereinigung Kinderdorf Pestalozzi, Zürich

Ausland: Vereinigung der Niederländischen Änstaltsdirektoren

DRUCK UND ADMINISTRATION: A.Stutz & Co., Wädenswil
Telephon (051) 95 68 37, Postcheckkonto VIII 3204

REDAKTION: Dr. Heinrich Droz-Rüegg, Telephon (051) 323910
Eleonorenstrasse 16, Zürich 32

INSERATENANNAHME: Louis Lorenz, Postfach, Zürich 22

Telephon (051) 27 23 65

ABONNEMENTSPREIS: Pro Jahr Fr. 10.-, Ausland Fr. 13.-

22. Jahrgang - Erscheint monatlich

Nr. 4 - April 1951 - Laufende Nr. 230

Stellenanzeigen nur an die Zentrale Stellenvermittlung des VSA, Frau R. Wezel, Staudenbühlstrasse 69, Zürich 52, Telephon (051) 46 29 65

Zusammenarbeit von Heimen und Schulen
in der Ausbildung von Heimerziehern

Erzieher wird man nur in der praktischen
Erziehungsarbeit selbst. Warum also bilden die
Heime nicht selbst ihre Mitarbeiter aus? Warum
wird die Ausbildungsarbeit besonderen Schulen
übertragen?

Erziehungsarbeit ist nicht nur etwas sehr
Vielseitiges, sondern schliesst in jedem einzelnen
Augenblicke das Ganze dieser Vielfalt in sich.
Wo wir in erzieherischer Verantwortung stehen,
da kommt es jederzeit auf alles gleichzeitig an,

was überhaupt je wichtig werden kann, und nie

nur auf Einzelnes. Daher rührt es, dass die
praktische Situation, die Ernstsituation der Erziehung,
dem beginnenden und noch lernenden Erzieher zu

viel auf einmal zumutet. Hier springt die Schule
ein. Sie zieht sich aus der unmittelbaren
Verantwortung zurück, stellt sich betrachtend neben das

Leben und erhält damit die Möglichkeit zu ruhiger

Besinnung; sie kann die verflochtenen
Momente des Erziehungsvorganges eines nach dem

anderen in Ruhe und Gründlichkeit betrachten,
eben weil sie nicht das Leben selbst ist.

Daraus ergibt sich, dass sich die Ausbildung
eines Heimerziehers in einem Dreischritt zu
vollziehen hat. In praktischer Erziehungsarbeit lernt
er Fragen und Nöte kennen; in einer theoretischen
Ausbildung dringt er klärend und ordnend in die

Aufgabe ein; zurückgekehrt in die praktische
Arbeit lernt er an der Hand eines erfahrenen Erziehers

der wirklichen Aufgabe zu dienen.
Macht man sich dies klar, so ist es nicht

schwer, das Verhältnis von Heim und Schule in
der Ausbildung des Heimerziehers daraus
abzulesen.*) Die Schule ist für das Heim da, und nicht

*) Vgl. Moor: Die Ausbildung des Heilpädagogen,
insbesondere die Abschnitte «Theorie und Praxis,
Schule und Leben» und «Praktikum». Zürich 1950.

umgekehrt. Der Schwerpunkt der Ausbildung des

Erziehers liegt in der Praxis und nicht in der
Theorie. —• Das heisst nicht, dass die Theorie
überflüssig sei; und es heisst noch weniger, dass

jeder Anstaltsleiter «es» besser wisse, als der
Lehrer an der Ausbildungsstätte. Der Praktiker
ist in der Regel ein viel grösserer Theoretiker, als

er weiss, wenn er einmal zu reden beginnt, und
häufig kein guter. Wohl aber heisst es, dass der
Schulleiter wissen und sich daran halten muss,
dass das Recht des historisch Gewordenen und
des menschlich Möglichen grösseres Gewicht hat
als das grundsätzlich Richtige und ideell Gebotene.

Die Schule muss ihrer bloss dienenden Funktion

bewusst bleiben und darf nie unterlassen,
gegen die Ueberschätzung des in ihr Gelernten
anzukämpfen. Die Anstalt aber darf nicht vergessen,

dass die Schule ihr nur einen Teil der
Ausbildungszeit abnimmt, dass sie selber den
wichtigeren erst noch anzuschliessen hat, dass der
Absolvent eines Ausbildungskurses nicht als
fertiger Erzieher, sondern — fast möchte man sagen:
Im Gegenteil — als ein durch die theoretische
Ausbildung immer auch etwas von der
Erziehungswirklichkeit Abgelenkter und neu darauf
Hinzulenkender zu ihr kommt.

Am Schluss eines Ausbildungskurses pflege ich
den Absolventen etwa das Folgende zu sagen:
«Ihr kehrt nun in die Wirklichkeit der Erziehung
zurück. Damit beginnt ein neuer Abschnitt euerer
Lehrzeit; denn ihr habt nicht ausgelernt, wenn
ihr die Schule verlasst. Um das Neue lernen zu
können, müsst ihr erst einmal alles beiseite legen,
was ihr hier gelernt habt. Praktische Erziehungsarbeit

besteht nicht darin, dass man anwendet,
was einem eine Schule mitgeben konnte. Jetzt
braucht es eure helfende Hand und euer teil-
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